
 

 

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA beschließt Einziehung von 

1.500.000 eigenen Aktien und startet Aktienrückkaufprogramm 2023 in Höhe 

von bis zu 30 Mio. EUR 

Grünwald, 23. Januar 2023 - Die geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden 

Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) 

("Gesellschaft") haben heute unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der 

Gesellschaft vom 21. Juni 2022 beschlossen, 1.500.000 eigene auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft, die im Rahmen der Aktienrückkaufprogramme 2021 und 2022 erworben wurden, im 

vereinfachten Verfahren nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6, 237 Abs. 3 Nr. 3, 278 Abs. 3 AktG 

einzuziehen. Dies entspricht ca. 5,21 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. 

Der Einzug der Aktien wird nicht mit einer Kapitalherabsetzung einhergehen, der rechnerische 

Nennwert der Aktien wird sich daher entsprechend erhöhen. 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Einziehung der Aktien weiter 31.680.000,00 EUR 

betragen und wird in 27.269.944 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien 

ohne Nennwert eingeteilt sein. Die Einziehung wird in den kommenden Wochen erfolgen. 

Nach der Einziehung wird die Gesellschaft noch insgesamt 587.391 eigene Aktien halten. 

Ebenfalls haben die geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin der 

Gesellschaft heute beschlossen, unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung der Gesellschaft 

am 21. Juni 2022 erteilten Ermächtigung ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 30 Mio. 

EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) aufzulegen ("Aktienrückkaufprogramm 2023"). Im Rahmen des 

Aktienrückkaufprogramms 2023 sollen im Zeitraum vom 30. Januar 2023 bis zum 29. Januar 2024 

insgesamt bis zu 1.500.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden. 

Die erworbenen Aktien können zu allen von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juni 

2022 genehmigten Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zur Einziehung. 

Der Aktienrückkauf erfolgt nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in 

Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 

8. März 2016. 

Weitere Details werden vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2023 von der Gesellschaft separat 

bekannt gemacht werden. 
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